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BEGRÜNDUNG 

1.  KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Das EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS) ist der Grundpfeiler der Klimapolitik der 

Europäischen Union und ein wichtiges Instrument zur Erreichung des EU-Ziels, Emissionen 

von Treibhausgasen (THG) auf kosteneffiziente Weise zu verringern. Im Rahmen des EU-

EHS können Anlagenbetreiber der Industriesektoren kostenlose Zertifikatzuteilungen 

erhalten, damit die potenziellen Risiken einer Verlagerung von CO2-Emissionen gemindert 

werden. Die Verlagerung von CO2-Emissionen bezeichnet den möglichen Anstieg der 

weltweiten Treibhausgasemissionen in dem Fall, dass Unternehmen ihre Produktion aufgrund 

von mit der Klimapolitik verbundenen Kosten in andere Länder verlagern, in denen die 

Industrie keinen vergleichbaren CO2-Auflagen unterliegt, sowie die damit verbundenen 

negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung.  

In der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates 

(Europäisches Klimagesetz)1 ist das Ziel festgelegt, die Nettoemissionen bis 2030 gegenüber 

1990 um mindestens 55 % zu senken. Infolgedessen wurde die Richtlinie 2003/87/EG2 durch 

die Richtlinie (EU) 2023/959 des Europäischen Parlaments und des Rates3 geändert, um das 

EU-EHS zu überarbeiten und die im Klimazielplan für 2030 und in der Agenda „Fit für 55“ 

festgelegten Ziele umzusetzen.  

Infolge der Überarbeitung der EU-EHS-Richtlinie im Jahr 2023 müssen auch die Vorschriften 

für die Zuteilung kostenloser Zertifikate aktualisiert werden.  

Gemäß der EU-EHS-Richtlinie ist die Kommission befugt, einen delegierten Rechtsakt zu 

erlassen, der die unionsweiten und vollständig harmonisierten Maßnahmen für die Zuteilung 

kostenloser Zertifikate betrifft. Diese Möglichkeit wird zur Aktualisierung der derzeitigen 

Vorschriften für die kostenlose Zuteilung genutzt. 

2.  KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Im April, Mai, Juni, Juli, September, November und Dezember 2023 konsultierte die 

Kommission die mit den Vorschriften für die kostenlose Zuteilung befasste 

Sachverständigengruppe der Kommission zum Klimawandel (Commission Expert Group on 

Climate Change Policy – CCEG) zum vorgeschlagenen Entwurf einer delegierten Verordnung 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/331. In der CCEG sind die Mitgliedstaaten, 

Industrieverbände und andere Interessenträger, einschließlich der Zivilgesellschaft, vertreten. 

Vor jeder Sitzung wurden den CCEG-Mitgliedern Konzeptpapiere übermittelt, in denen die 

vorgeschlagenen Änderungen des Rechtsakts und/oder Entwürfe der Änderungsvorschläge 

detailliert beschrieben waren. Die Konzeptpapiere wurden jeweils aktualisiert. Die Mitglieder 

 
1 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur 

Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 

9.7.2021, S. 1). 
2 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein 

System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und zur Änderung der 

Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32). 
3 Richtlinie (EU) 2023/959 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Änderung 

der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in 

der Union und des Beschlusses (EU) 2015/1814 über die Einrichtung und Anwendung einer 

Marktstabilitätsreserve für das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 

Union (ABl. L 130 vom 16.5.2023, S. 134). 
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der CCEG steuerten in den verschiedenen Phasen des Verfahrens Beiträge und Anmerkungen 

zu den Konzeptpapieren und den vorgeschlagenen Änderungen des Rechtsakts bei.  

Die CCEG-Mitglieder erklärten ihre allgemeine Unterstützung für die Änderungen der 

Vorschriften für die kostenlose Zuteilung und lieferten zahlreiche allgemeine und technische 

Anmerkungen zu allen spezifischen Aspekten des Rechtsakts. Ihre Anmerkungen wurden 

eingehend analysiert und sind, soweit machbar und angezeigt, in den Rechtsakt eingeflossen. 

Die für die Sitzungen relevanten Dokumente wurden gemäß der Verständigung über 

delegierte Rechtsakte im Anhang der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung4 gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt.  

Der Entwurf der delegierten Verordnung wurde auf dem Portal „Bessere Rechtsetzung“ 

veröffentlicht, um im Vierwochenzeitraum vom 5. Dezember 2023 bis zum 2. Januar 2024 

Rückmeldungen zu ermöglichen. Es gingen 123 Beiträge ein, darunter 53 von 

Wirtschaftsverbänden und 43 von Unternehmen. Die Rückmeldungen zum Thema der 

Konsultation enthielten ähnliche Argumente oder Informationen wie diejenigen, die bereits in 

den ausführlichen Diskussionen in der CCEG vorgebracht worden waren, weshalb die 

Kommission den Wortlaut der delegierten Verordnung beibehalten hat. 

3.  RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Mit der vorliegenden Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 soll den 

einschlägigen Änderungen der Richtlinie 2003/87/EG Rechnung getragen werden, die mit der 

Richtlinie (EU) 2023/959 hinsichtlich der Vorschriften für die kostenlose Zuteilung von 

Zertifikaten eingeführt wurden. Die wichtigsten rechtlichen Elemente der Überarbeitung sind 

Folgende: 

Mit der Richtlinie (EU) 2023/959 wird das Konzept der kostenlosen Zuteilung durch das 

Konditionalitätsprinzip ergänzt. Darüber hinaus können unter bestimmten Bedingungen 

zusätzliche kostenlose Zertifikate für Fernwärme zugeteilt werden. Die Vorschriften für die 

kostenlose Zuteilung müssen angepasst werden, um diese neuen Elemente zu berücksichtigen. 

Die Richtlinie (EU) 2023/959 sieht vor, dass für die Herstellung von Produkten, die unter das 

mit der Verordnung (EU) 2023/9565 geschaffene CO2-Grenzausgleichssystem (CBAM) 

fallen, keine kostenlose Zuteilung mehr erfolgt, wobei diese während einer Übergangsfrist 

schrittweise abgeschafft wird. Diese Kürzung der kostenlosen Zuteilung sollte sich in den 

Vorschriften für die kostenlose Zuteilung niederschlagen. 

Um Anreize für die Produktion in Anlagen zu bieten, die weniger oder keine Treibhausgase 

ausstoßen, wurde mit der Richtlinie (EU) 2023/959 die Beschreibung einiger Kategorien von 

Tätigkeiten in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG geändert. Daher muss die Definition 

einiger Produkt-Benchmarks geändert werden, um weitere Anreize für Emissionsreduktionen 

zu schaffen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für konventionelle und neue Technologien 

zu gewährleisten. Zu diesem Zweck müssen auch andere Elemente der Vorschriften für die 

kostenlose Zuteilung angepasst werden, etwa die Austauschbarkeit von Brennstoff und Strom 

und die Zuteilung für nicht unter Produkt-Benchmarks fallende Prozessemissionen.  

 
4 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen 

Union und der Europäischen Kommission vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung (ABl. L 123 

vom 12.5.2016, S. 1). 
5 CBAM-Verordnung. 
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Darüber hinaus legen die umfangreichen Erfahrungen seit der letzten Überarbeitung der 

Vorschriften für die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten nahe, dass die Vorschriften weiter 

verbessert und vereinfacht werden können. Dazu gehören Vorschriften für kleine 

Anlagenteile, Fusionen und Spaltungen von Anlagen und die Behandlung der 

Wärmerückgewinnung. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 30.1.2024 

zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 im Hinblick auf EU-weite 

Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von 

Emissionszertifikaten   

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in 

der Union und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates6, insbesondere auf 

Artikel 10a Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2003/87/EG wurde mit der Richtlinie (EU) 2023/959 des Europäischen 

Parlaments und des Rates7 überarbeitet und geändert, um sie an die Verordnung (EU) 

2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates8 anzupassen, in der das Ziel 

festgelegt wurde, die Nettoemissionen bis 2030 gegenüber 1990 um mindestens 55 % 

zu verringern. Die Überarbeitung der Richtlinie 2003/87/EG betrifft auch die 

kostenlose Zuteilung von Zertifikaten und macht Änderungen der Delegierten 

Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission9 erforderlich. 

(2) Mit der Richtlinie (EU) 2023/959 werden die Betreiber von Anlagen für die 

Verbrennung von Siedlungsabfällen verpflichtet, ihre Emissionen zu überwachen und 

darüber Bericht zu erstatten. Da für diese Anlagen keine Pflicht zur Abgabe von 

Zertifikaten gemäß Artikel 12 der Richtlinie besteht, sollte Wärme, die von diesen 

Anlagen an andere Anlagen geliefert wird, für die Zwecke der kostenlosen Zuteilung 

im Rahmen des Emissionshandelssystems der Europäischen Union (EU-EHS) nicht 

berücksichtigt werden. 

 
6 ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32. 
7 Richtlinie (EU) 2023/959 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Änderung 

der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in 

der Union und des Beschlusses (EU) 2015/1814 über die Einrichtung und Anwendung einer 

Marktstabilitätsreserve für das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 

Union (ABl. L 130 vom 16.5.2023, S. 134). 
8 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur 

Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 

9.7.2021, S. 1). 
9 Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Festlegung EU-

weiter Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten 

gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 59 

vom 27.2.2019, S. 8). 
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(3) Um Anreize für die Elektrifizierung industrieller Prozesse als wichtige Technologie 

zur erheblichen Verringerung der Emissionen aus solchen Prozessen zu schaffen und 

die Gleichbehandlung von Prozessen, die unter Produkt-Benchmarks und die Wärme- 

und Brennstoff-Benchmarks fallen, zu gewährleisten, sollte aus Strom erzeugte 

messbare und nicht messbare Wärme grundsätzlich für eine kostenlose Zuteilung im 

Rahmen der Wärme- und Brennstoff-Benchmarks in Betracht kommen. 

(4) In der Rechtssache C-271/2010 urteilte der Gerichtshof, dass im Rohstoff gespeicherte 

und während des Verbrennungsprozesses als Wärme freigesetzte chemische Energie 

für die Zwecke der kostenlosen Zuteilung als Brennstoff zu behandeln ist. Da bei 

solchen Verbrennungsprozessen andere Emissionen als Treibhausgasemissionen 

freigesetzt werden, ist es angezeigt, die während dieser Verbrennungsprozesse 

freigesetzte Wärme ausdrücklich von der kostenlosen Zuteilung im Rahmen der 

Brennstoff-Benchmark auszunehmen, um die Umweltintegrität zu gewährleisten, 

insbesondere im Hinblick auf die Freisetzung von Schwefeloxiden bei solchen 

Verbrennungsprozessen. Daher sollte die Verwendung der Brennstoff-Benchmark auf 

Verbrennungsprozesse beschränkt werden, deren Hauptzweck in der Erzeugung nicht 

messbarer Wärme besteht.  

(5) Gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG sorgt die Kommission dafür, die 

Anwendung der neuen Konditionalität im Falle von Energieeffizienzmaßnahmen in 

den mit dieser Verordnung eingeführten Fünfjahreszyklus für Anlagen, die eine 

kostenlose Zuteilung beantragen, zu integrieren, damit die Harmonisierung mit den 

bestehenden Verfahren sichergestellt und unnötiger Verwaltungsaufwand vermieden 

wird. 

(6) Die zuständige Behörde sollte den Plan zur Überwachungsmethodik genehmigen, um 

die Übereinstimmung mit den Überwachungsvorschriften zu gewährleisten. Aus 

zeitlichen Gründen musste im Jahr 2019, in dem die Pläne zur 

Überwachungsmethodik mit der Verordnung (EU) 2019/331 eingeführt wurden, für 

die Übermittlung der Bezugsdatenberichte keine Genehmigung der zuständigen 

Behörde eingeholt werden. Diese Ausnahmeregelung wird nicht mehr benötigt und 

sollte daher aufgehoben werden. 

(7) Die Richtlinie 2003/87/EG sieht vor, dass für die Herstellung von Produkten, die unter 

das mit der Verordnung (EU) 2023/956 des Europäischen Parlaments und des Rates11 

geschaffene CO2-Grenzausgleichssystem (CBAM) fallen, keine kostenlose Zuteilung 

mehr erfolgt, wobei diese während einer Übergangsfrist schrittweise abgeschafft wird. 

Um eine harmonisierte Umsetzung dieser Bestimmung zu gewährleisten, sollten die 

Anlagenbetreiber Informationen und Nachweise – insbesondere auf der Grundlage der 

mit der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates12 festgelegten Codes der 

Kombinierten Nomenklatur (KN) – zu den hergestellten Waren vorlegen. 

(8) Zur Vereinfachung der Verfahren, insbesondere in Bezug auf die Berichterstattung 

über die jährlichen Aktivitätsraten und die anschließenden Anpassungen der 

kostenlosen Zuteilung gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1842 der 

 
10 Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 25. November 2021, Aurubis AG/Bundesrepublik 

Deutschland, C-271/20, ECLI:EU:C:2021:959.  
11 Verordnung (EU) 2023/956 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur 

Schaffung eines CO2-Grenzausgleichssystems (ABl. L 130 vom 16.5.2023, S. 52).  
12 Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische 

Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1). 
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Kommission13, sollten Daten für alle Anlagenteile, einschließlich kleiner Anlagenteile, 

als Grundlage für spätere Anpassungen der kostenlosen Zuteilung gemeldet werden.  

(9) Zur Schaffung von Anreizen für die Elektrifizierung industrieller Prozesse, um die 

Emissionen aus solchen Prozessen erheblich zu verringern, müssen die Vorschriften 

über die Austauschbarkeit von Brennstoff und Strom abgeschafft werden. Folglich 

sollten hochgradig oder vollständig elektrifizierte Prozesse, die unter das EU-EHS 

fallen, ebenso von der kostenlosen Zuteilung profitieren wie Prozesse mit hohen 

Direktemissionen. Daher sollte die Menge der kostenlos zuzuteilenden Zertifikate für 

Anlagen, die unter dieselbe Benchmark fallen, unabhängig vom Anteil der direkten 

und der indirekten Emissionen festgelegt werden. Selbst wenn die kostenlose 

Zuteilung für diese Prozesse auch indirekte Emissionen abdeckt, bedeutet dies nicht 

zwangsläufig, dass das im Einklang mit Artikel 10a Absatz 6 der Richtlinie 

2003/87/EG ermittelte Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen bei diesen 

Prozessen in vollem Umfang berücksichtigt wurde. Die indirekten Kosten, die an die 

Stromverbraucher weitergegeben werden, können je nach Strommix in den 

betreffenden geografischen Gebieten variieren. Die kostenlose Zuteilung von 

Zertifikaten für indirekte Emissionen elektrifizierter Prozesse sollte der Möglichkeit 

eines Ausgleichs für indirekte Kosten gemäß Artikel 10a Absatz 6 der Richtlinie 

2003/87/EG nicht vorgreifen. Jedoch sollten finanzielle Maßnahmen zum Ausgleich 

der über die Strompreise weitergegebenen indirekten Kosten nicht auf solche 

indirekten Kosten abstellen, für die bereits eine kostenlose Zuteilung gewährt wurde. 

Für die Zwecke der Bestimmung von Strom-Benchmarks ist es angezeigt, für 

einschlägige Produkt-Benchmarks Daten über den Stromverbrauch zu erheben. 

(10) Um weitere Anreize für die Rückgewinnung von Wärme aus Anlagenteilen mit 

Brennstoff-Benchmark und Anlagenteilen mit Prozessemissionen zu schaffen, sollte 

diese Wärme – zusätzlich zu der Zuteilung auf der Grundlage des 

Brennstoffverbrauchs und der Prozessemissionen – für eine kostenlose Zuteilung in 

Betracht kommen. Das Risiko einer Doppelzählung sollte durch Aktualisierung des 

Wertes der Brennstoff-Benchmark und des auf Prozessemissionen angewandten 

Multiplikators gemäß Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2019/331 

gemindert werden. 

(11) Um den Verwaltungsaufwand für die Anlagenbetreiber so gering wie möglich zu 

halten, sollten die Informationen über die Pläne zur Klimaneutralität in die 

bestehenden nationalen Umsetzungsmaßnahmen aufgenommen werden, auf deren 

Grundlage die kostenlose Zuteilung berechnet wird. 

(12) Um die leistungsstärksten Unternehmen und Innovationen zu belohnen, werden mit 

der Richtlinie 2003/87/EG Anlagen, deren Treibhausgasemissionen in Bezug auf eine 

bestimmte Benchmark unter dem Durchschnitt der effizientesten 10 % der Anlagen 

liegen, von der Anwendung des sektorübergreifenden Korrekturfaktors ausgenommen. 

Da Benchmarks auf Ebene der Anlagenteile festgelegt werden, sollte die 

Ausnahmeregelung greifen, wenn die Treibhausgasemissionswerte mindestens eines 

Anlagenteils den Schwellenwert erreichen, sofern auf diesen Anlagenteil ein 

erheblicher Anteil der gesamten kostenlosen Zuteilung für die Anlage entfällt.  

 
13 Durchführungsverordnung (EU) 2019/1842 der Kommission vom 31. Oktober 2019 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

hinsichtlich weiterer Vorkehrungen für die Anpassung der kostenlosen Zuteilung von 

Emissionszertifikaten aufgrund von Änderungen der Aktivitätsraten (ABl. L 282 vom 4.11.2019, S. 20). 
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(13) Um die harmonisierte Durchführung von Zuteilungsanpassungen und 

Betriebseinstellungen zu erleichtern, sollten überschüssige Zertifikate, die von einem 

Anlagenbetreiber nicht ordnungsgemäß zurückgegeben werden, von der kostenlosen 

Zuteilung an den betreffenden Betreiber abgezogen werden. 

(14) Um zu gewährleisten, dass die Anlagenbetreiber etwaige Nichtkonformitäten oder 

Fehler in den Bezugsdatenberichten, die sich auf die Festlegung der historischen 

Aktivitätsraten auswirken, berichtigen, sollten die zuständigen Behörden nicht nur die 

Berichtigung verlangen, sondern auch sicherstellen, dass diese Fehler oder 

Nichtkonformitäten berichtigt werden.  

(15) Um zu gewährleisten, dass die historischen Aktivitätsraten für die Industriezyklen 

möglichst repräsentativ sind, und um den Einfluss besonderer Umstände wie 

Wirtschaftskrisen zu verringern, sollten diese Raten anhand des Medianwerts der 

Aktivitätsraten im Bezugszeitraum berechnet werden. 

(16) Um eine harmonisierte und korrekte Anwendung der Vorschriften für die kostenlose 

Zuteilung zu gewährleisten, sollte die Bestimmung der historischen Aktivitätsraten in 

Fällen präzisiert werden, in denen ein Anlagenteil erst während des Bezugszeitraums 

den Normalbetrieb aufgenommen hat. In dieser Hinsicht sollten die historischen 

Aktivitätsraten auf Tätigkeiten in vollen Kalenderjahren beruhen.   

(17) Die kostenlose Zuteilung für Prozessemissionen, die nicht unter Produkt-Benchmarks 

fallen, beruht auf dem Bestandsschutz für historische Emissionen. Seit 2013 wird für 

97 % der historischen Emissionen eine kostenlose Zuteilung gewährt. Um Anreize für 

die Verringerung solcher Prozessemissionen zu schaffen und eine bessere 

Angleichung an die kostenlose Zuteilung für unter Produkt-Benchmarks fallende 

Prozessemissionen zu gewährleisten, muss das Niveau der kostenlosen Zuteilung für 

nicht unter Produkt-Benchmarks fallende Prozessemissionen auf 91 % gesenkt 

werden, was einer jährlichen Kürzung um 0,3 % als Mindestaktualisierungsrate für 

Produkt-Benchmarks gemäß Artikel 10a Absatz 2 der Richtlinie 2003/87/EG 

entspricht. Der reduzierte Multiplikationsfaktor sollte ab dem 1. Januar 2028 gelten, 

um eine bessere Abstimmung auf den Zeitplan für die Einführung von Lösungen zur 

Verringerung von Prozessemissionen, etwa durch CO2-Abscheidung 

und -Speicherung, zu ermöglichen. 

(18) Zur schrittweisen Abschaffung der kostenlosen Zuteilung für Waren, die unter die 

Verordnung (EU) 2023/956 fallen, sollte der relevante CBAM-Faktor gemäß 

Artikel 10a Absatz 1a Unterabsatz 2 der Richtlinie 2003/87/EG auf die vorläufige 

kostenlose Zuteilung für den betreffenden Anlagenteil angewandt werden. Etwaige 

künftige Änderungen des Anwendungsbereichs des mit der Verordnung (EU) 

2023/956 geschaffenen CBAM und des relevanten CBAM-Faktors sollten bei der 

schrittweisen Abschaffung der kostenlosen Zuteilung jeweils berücksichtigt werden. 

(19) Mit der Richtlinie (EU) 2023/959 werden das Konzept der Stromerzeuger ab dem 

1. Januar 2026 sowie deren Sonderbehandlung bei der kostenlosen Zuteilung von EU-

EHS-Zertifikaten abgeschafft. Daher müssen die entsprechenden Bestimmungen der 

Verordnung (EU) 2019/331 gestrichen werden. 

(20) Um weiterhin gleiche Wettbewerbsbedingungen für Bestandsanlagen und neue 

Marktteilnehmer zu gewährleisten, müssen Änderungen der einschlägigen 

Vorschriften für neue Marktteilnehmer bei den historischen Aktivitätsraten und der 

kostenlosen Zuteilung von Zertifikaten berücksichtigt werden. 
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(21) Um weitere Anreize zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu schaffen, wurde 

in Artikel 10a Unterabsatz 3 der Richtlinie 2003/87/EG eine Bestimmung über die 

Konditionalität für die kostenlose Zuteilung im Zusammenhang mit Maßnahmen zur 

Verbesserung der Energieeffizienz aufgenommen, die ergänzt werden muss. Die 

Empfehlungen im Rahmen von Energieauditberichten oder zertifizierten 

Energiemanagementsystemen gemäß Artikel 10a Absatz 1 Unterabsatz 3 jener 

Richtlinie, die die Unternehmensebene betreffen, müssen auf die Anlagenebene 

übertragen werden. Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollte die zuständige 

Behörde diese Empfehlungen erst dann als umgesetzt betrachten, wenn die Umsetzung 

abgeschlossen ist und die Prüfstelle den Abschluss bestätigt hat. Um den durch die 

Einführung der Konditionalität geschaffenen Anreiz zu wahren, sollte für eine Anlage 

die Möglichkeit eingeräumt werden, die gekürzte kostenlose Zuteilung 

zurückzuerlangen, wenn sie die im Rahmen des Berichts über die jährlichen 

Aktivitätsraten empfohlenen Maßnahmen umgesetzt hat und nachdem die Umsetzung 

der empfohlenen Maßnahmen überprüft wurde. Es sollte ein jährlicher Zyklus für die 

Überprüfung der Konditionalität für nicht konforme Anlagen festgelegt werden, der 

sich an die Berichterstattung über die jährlichen Aktivitätsraten anschließt. Betreiber 

nicht konformer Anlagen, deren kostenlose Zuteilung um 20 % gekürzt wird, sollten 

der zuständigen Behörde überprüfte Nachweise über die Umsetzung aller empfohlenen 

Maßnahmen vorlegen, um die aufgrund der Konditionalität gekürzte kostenlose 

Zuteilung zurückzuerlangen.  

(22) Infolge der Einführung neuer Vorschriften über die Konditionalität für die kostenlose 

Zuteilung im Zusammenhang mit Plänen zur Klimaneutralität gemäß Artikel 10a 

Absatz 1 und Artikel 10b Absatz 4 der Richtlinie 2003/87/EG sind die 

Verfahrensschritte der Konditionalität zu ergänzen. Gemäß Artikel 10a Absatz 1 

Unterabsatz 5 der genannten Richtlinie müssen die Anlagenbetreiber bis zum 1. Mai 

2024 Pläne zur Klimaneutralität erstellen. Um die Konditionalität an das bestehende 

Verfahren für die Beantragung der kostenlosen Zuteilung anzugleichen, sollten die 

Pläne zur Klimaneutralität bis zum 30. Mai 2024 bzw. bis zu der gegebenenfalls von 

den Mitgliedstaaten festgelegten alternativen Einreichungsfrist für solche Anträge 

vorgelegt werden. Gemäß Artikel 10a Absatz 1 der Richtlinie 2003/87/EG betrifft 

diese Konditionalität diejenigen Anlagen, deren Treibhausgasemissionswerte 2016 

und 2017 über dem 80. Perzentil der Emissionswerte für die einschlägigen Produkt-

Benchmarks lagen. Zu diesem Zweck sollte die Berechnung zur Festlegung der 

angepassten Benchmarkwerte gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 

der Kommission14 erfolgen. Diese Festlegung beruht auf geprüften Angaben zur 

Treibhausgaseffizienz von Anlagen, die gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2003/87/EG 

für die Jahre 2016 und 2017 übermittelt wurden. Da Benchmarks auf Ebene von 

Anlagenteilen definiert werden, ist es angezeigt, einen Schwellenwert für kleine 

Anlagenteile einzuführen, unterhalb dessen die Konditionalität nicht gilt, sofern auf 

den Anlagenteil nicht mehr als 20 % der gesamten vorläufigen kostenlosen Zuteilung 

der Anlage entfallen. 

(23) Um die Verringerung der Treibhausgasemissionen aus Fernwärme zu fördern und zu 

beschleunigen, enthält Artikel 10b Absatz 4 der Richtlinie 2003/87/EG weitere 

 
14 Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission vom 12. März 2021 zur Festlegung 

angepasster Benchmarkwerte für die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten für den Zeitraum 

2021-2025 gemäß Artikel 10a Absatz 2 der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates (ABl. L 87 vom 15.3.2021, S. 29). 
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Vorschriften für die Konditionalität im Zusammenhang mit Plänen zur 

Klimaneutralität im Falle von Fernwärmeanlagen. Infolgedessen kann für EHS-

Anlagen, die Fernwärmesysteme mit Wärme versorgen, im Zeitraum 2026 bis 2030 

eine zusätzliche kostenlose Zuteilung beantragt werden. Um den Betreibern von 

Fernwärmeanlagenteilen, die zusätzliche kostenlose Zuteilungen beantragen, 

Gewissheit hinsichtlich der weiteren Bedingungen im Falle einer signifikanten 

Verringerung der Treibhausgasemissionen vor 2030 zu geben, muss der Wert der 

zusätzlichen kostenlosen Zertifikate je nach Umfang der zu tätigenden Investition 

festgelegt werden. Im Interesse der Kohärenz sollte bei der Bestimmung des 

monetären Werts dieser Zertifikate der CO2-Preis analog zu Artikel 10c Absatz 3 der 

Richtlinie 2003/87/EG zugrunde gelegt werden. Um Klarheit hinsichtlich der Höhe 

und Art der von den Anlagenbetreibern zu tätigenden Investitionen zu schaffen und 

die Gleichbehandlung aller betroffenen Anlagen zu gewährleisten, sollte für den 

Zeitraum zwischen 2021 (Mitte des Bezugszeitraums 2019-2023) und 2030 eine 

erhebliche Verringerung der Treibhausgasemissionen unter Anwendung eines linearen 

Kürzungspfads anhand des durchschnittlichen linearen Kürzungsfaktors gemäß 

Artikel 9 der Richtlinie 2003/87/EG vorgesehen werden. Bei dieser Methode sind die 

Anforderungen an die Emissionsverringerung für alle betroffenen Fernwärmebetreiber 

die gleichen und es müssen keine anlagenspezifischen Reduktionsraten festgelegt 

werden.  

(24) Um die Anreize der doppelten Konditionalität zu wahren und unerwünschte Folgen zu 

vermeiden, sollten die Konditionalität für die kostenlose Zuteilung im Zusammenhang 

mit Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und die Konditionalität für die 

kostenlose Zuteilung im Zusammenhang mit Plänen zur Klimaneutralität nicht 

kumulierbar sein. Das heißt, dass die kostenlose Zuteilung um 20 % gekürzt werden 

sollte, wenn die Konditionalität in einem oder in beiden Fällen gemäß Artikel 10a 

Absatz 1 Unterabsätze 3 und 5 der Richtlinie 2003/87/EG nicht erfüllt ist. 

(25) Gemäß Artikel 10b Absatz 4 der Richtlinie 2003/87/EG ist in der 

Durchführungsverordnung (EU) 2023/2441 der Kommission festgelegt, welchen 

Inhalt und welches Format die Pläne zur Klimaneutralität mindestens aufweisen 

müssen. Die Pläne zur Klimaneutralität sollten auch in regelmäßigen Abständen 

überprüft werden, damit die 2025 und anschließend alle fünf Jahre für jeden 

Überprüfungszeitraum festgelegten Zwischenziele und Etappenziele unter 

Berücksichtigung neuer Technologien und bereits erreichter bzw. nicht erreichter 

Emissionsreduktionen überarbeitet und ersetzt werden können, solange sie weiterhin 

zur Erreichung des Ziels der Klimaneutralität gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 

2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates15 geeignet sind.  

(26) Aus Gründen der Transparenz sollten die Pläne zur Klimaneutralität von den 

zuständigen Behörden veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Pläne zur 

Klimaneutralität dient dazu, das Bewusstsein und das Verständnis im Hinblick auf die 

Verringerung der Treibhausgasemissionen innerhalb einer Anlage zu verbessern. Zum 

Schutz sensibler Geschäftsinformationen sollten Anlagenbetreiber beantragen können, 

dass bestimmte wirtschaftlich sensible Elemente aus der zu veröffentlichenden 

 
15 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur 

Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 

9.7.2021, S. 1). 
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Fassung der Pläne zur Klimaneutralität gestrichen werden. Solche Anträge sollten 

hinreichend begründet werden. 

(27) Um die Umsetzung der Vorschriften zu Fusionen und Spaltungen von Anlagen zu 

erleichtern und die Besonderheiten der betreffenden Anlagen im Rahmen der 

Vorschriften über die kostenlose Zuteilung zu berücksichtigen, sollte mehr Flexibilität 

eingeräumt werden, damit Fälle, in denen unterschiedliche Zuteilungsmengen vor und 

nach der Fusion oder Spaltung gerechtfertigt sind, erfasst werden können, indem die 

Vorgabe, dass die Zuteilungsmenge nach der Fusion oder Spaltung die gleiche bleibt, 

gestrichen wird.  

(28) Um eine ungerechtfertigte kostenlose Zuteilung an Anlagen zu vermeiden, die nicht 

mehr in Betrieb sind, sollte für den Anteil des Kalenderjahres nach dem Tag der 

Betriebseinstellung keine kostenlose Zuteilung gewährt werden.  

(29) Um stärkere Anreize für die Verringerung der Treibhausgasemissionen und die 

Verbesserung der Energieeffizienz zu schaffen und gleiche Wettbewerbsbedingungen 

für neue und bestehende Technologien zu gewährleisten, sieht die Richtlinie 

2003/87/EG eine Überprüfung der festgelegten unionsweiten Ex-ante-Benchmarks 

vor, um möglicherweise die Definitionen und Systemgrenzen bestehender Produkt-

Benchmarks zu ändern. Bei der Überprüfung wurde eine Reihe von Benchmarks 

ermittelt, bei denen Änderungen der Definitionen und Systemgrenzen vorgenommen 

werden sollten, um solche zusätzlichen Anreize zu bieten oder technischen 

Klarstellungen vorzunehmen.  

(30) Um im Anschluss an die Überprüfung Anreize für CO2-arme Technologien zur 

Herstellung von Erzeugnissen aus agglomeriertem Eisenerz als Input für die 

Primärstahlerzeugung zu schaffen und den Erfordernissen grüner Stahltechnologien 

Rechnung zu tragen, ist es angezeigt, die Benchmark für Eisenerzsinter für alternative 

Produkte zu öffnen. Um diese Anreize zu maximieren, sollten das Benchmark-Label 

sowie die Definitionen der erfassten Produkte und der Systemgrenzen 

technologieneutral gehalten werden.  

(31) Um im Anschluss an die Überprüfung Anreize für CO2-arme und CO2-freie 

Technologien zur Herstellung von Primärstahl zu bieten und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für den bestehenden koksbasierten Hochofenprozess und 

die Technologie der Direktreduktion zu schaffen, sollte die Benchmark für flüssiges 

Roheisen durch Ergänzungen zu den Definitionen der erfassten Produkte und der 

Systemgrenzen geändert werden. 

(32) Um im Anschluss an die Überprüfung Anreize für CO2-arme Technologien zur 

Herstellung alternativer hydraulischer Bindemittel als Ersatz für Weiß- und 

Grauzementklinker zu schaffen, ist es angezeigt, die Benchmarks für 

Grauzementklinker und Weißzementklinker für alternative Produkte zu öffnen. 

Produkte, die unter andere Produkt-Benchmarks fallen, sowie Nebenprodukte oder 

Abfälle aus anderen Prozessen sollten nicht berücksichtigt werden, um eine 

übermäßige Zuteilung zu vermeiden.  

(33) Um im Anschluss an die Überprüfung die harmonisierte Umsetzung der Vorschriften 

für die kostenlose Zuteilung hinsichtlich der Behandlung von Emissionen aus CO2-

Reaktoren zu erleichtern, sollte in Bezug auf die Benchmark für Soda klargestellt 

werden, dass solche Prozesse unter die Systemgrenze dieser Produkt-Benchmark 

fallen. 
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(34) Um im Anschluss an die Überprüfung eine Doppelzählung bei der kostenlosen 

Zuteilung für die Herstellung von Stahl aus Eisenschwamm zu vermeiden und 

sicherzustellen, dass sich die Produkt-Benchmarks für flüssiges Roheisen, im 

Elektrolichtbogenverfahren gewonnenen Kohlenstoffstahl und im 

Elektrolichtbogenverfahren gewonnenen hochlegierten Stahl nicht überschneiden, ist 

es erforderlich, aus Eisenschwamm hergestellten Stahl aus der Definition der 

Benchmarks für im Elektrolichtbogenverfahren gewonnenen Kohlenstoffstahl und im 

Elektrolichtbogenverfahren gewonnenen hochlegierten Stahl auszunehmen.  

(35) Um im Anschluss an die Überprüfung Anreize für CO2-arme und CO2-freie 

Technologien für die Erzeugung von Wasserstoff zu bieten und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für bestehende und neue Technologien wie die 

Wasserelektrolyse zu schaffen, wurde mit der Richtlinie (EU) 2023/959 die 

Tätigkeitsbeschreibung für die Wasserstofferzeugung auf grünen Wasserstoff 

ausgeweitet und der Schwellenwert für die Erzeugung gesenkt. Die Wasserstoff-

Benchmark sollte entsprechend geändert werden. Elektrolyseprozesse, bei denen 

Wasserstoff ein Nebenprodukt ist, sollten jedoch nicht von der kostenlosen Zuteilung 

im Rahmen der Wasserstoff- oder Ammoniak-Benchmark profitieren, da diese 

Technologien nicht neu sind und einem anderen Hauptzweck als der 

Wasserstofferzeugung dienen. Um die Vorschriften für die kostenlose Zuteilung 

weiter zu präzisieren, sollte Wasserstoff, der für die Herstellung von Ammoniak 

verwendet wird, ausdrücklich von der Produkt-Benchmark für Wasserstoff 

ausgenommen werden.  

(36) Um im Anschluss an die Überprüfung die Umsetzung der Vorschriften für die 

kostenlose Zuteilung für die Herstellung von Kalk und Dolomitkalk weiter zu 

harmonisieren und die Kohärenz mit der jährlichen Emissionsberichterstattung 

sicherzustellen, sollten die Verweise auf konservative Schätzungen für den Gehalt an 

freiem Calciumoxid und Magnesiumoxid gestrichen werden.   

(37) Um der Energieintensität der Herstellung von Ethylenoxid- und Ethylenglykol-

Gemischen sowie der Zusammensetzung von Wasserstoff- und Kohlenmonoxid-

Gasgemischen besser Rechnung zu tragen, ist es angezeigt, die Berechnung der 

historischen Aktivitätsraten für die Produkt-Benchmarks für 

Ethylenoxid/Ethylenglykol und Wasserstoff anzupassen.   

(38) Um den Änderungen der Zuteilungsvorschriften, einschließlich der Überarbeitung der 

Produkt-Benchmarks, der Einführung der Konditionalität für die kostenlose Zuteilung 

und der schrittweisen Abschaffung der kostenlosen Zuteilung wegen des CBAM, 

Rechnung zu tragen, sollte der Umfang der Datenerhebung im Zusammenhang mit 

Anträgen auf kostenlose Zuteilung entsprechend angepasst werden. Ähnliche 

Änderungen sind hinsichtlich des Mindestinhalts der Pläne zur 

Überwachungsmethodik erforderlich. 

(39) Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(40) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Änderungen sollten für Zuteilungen für den 

Zeitraum ab dem 1. Januar 2024 gelten. Um jedoch unnötigen Verwaltungsaufwand zu 

vermeiden und die Vorhersehbarkeit des Umfangs der kostenlosen Zuteilung für neue 

Marktteilnehmer, die ihren Antrag auf kostenlose Zuteilung bis zum 31. Dezember 

2023 bei der Kommission eingereicht haben, sowie für Bestandsanlagen zu 

gewährleisten, sollten die folgenden Bestimmungen für Zuteilungen gelten, die den 

Zeitraum ab dem 1. Januar 2026 betreffen: Begriffsbestimmungen für Benchmarks 

sowie Bestimmungen über Abfallverbrennungsanlagen, CBAM, kleine Anlagenteile, 
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die Austauschbarkeit von Brennstoff und Strom, die Rückgewinnung von Wärme aus 

Anlagenteilen mit Brennstoff-Benchmark und Anlagenteilen mit Prozessemissionen, 

die historische Aktivitätsrate für Bestandsanlagen, die Zuteilung auf Anlagenebene für 

Bestandsanlagen, die Zuteilung für nicht unter Produkt-Benchmarks fallende 

Prozessemissionen, die Abschaffung des Konzepts der Stromerzeuger sowie die 

Zuteilung für Steamcracken und für Vinylchlorid-Monomer. Die kostenlose Zuteilung 

für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2025 sollte von den Änderungen unberührt 

bleiben. Um die Gleichbehandlung und gleiche Wettbewerbsbedingungen für neue 

Marktteilnehmer, die Zuteilungen zu verschiedenen Zeitpunkten beantragen, zu 

gewährleisten, sollten spezifische Vorschriften für die Antragstellung eingeführt 

werden. Für neue Marktteilnehmer, die ihre Anträge auf kostenlose Zuteilung am oder 

nach dem 1. Januar 2024 eingereicht haben, sollten die Änderungen dieser Verordnung 

in Bezug auf Zuteilungen für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2024 gelten, während in 

Bezug auf Zuteilungen für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2023 die Verordnung 

in ihrer am 31. Dezember 2023 anwendbaren Fassung gilt.  

(41) Da die kostenlose Zuteilung auf der Grundlage voller Kalenderjahre berechnet wird 

und die meisten mit der Richtlinie (EU) 2023/959 eingeführten Änderungen der 

Richtlinie 2003/87/EG ab dem 1. Januar 2024 gelten, sollte die vorliegende 

Verordnung ab dem 1. Januar 2024 gelten. 

(42) Die vorliegende Verordnung sollte umgehend in Kraft treten, da gemäß Artikel 4 

Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 die Anlagenbetreiber die 

Vorschriften zur Berichterstattung über die Bezugsdaten ab April, Mai oder Juni 2024 

einhalten müssen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

 

Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

 „3. ,Anlagenteil mit Wärme-Benchmark‘ nicht unter einen Anlagenteil mit 

Produkt-Benchmark fallende Inputs, Outputs und diesbezügliche Emissionen 

im Zusammenhang mit der Erzeugung messbarer Wärme und/oder dem Import 

messbarer Wärme aus einer unter das EU-EHS fallenden Anlage, 

ausgenommen Anlagen, die nur für die Zwecke der Artikel 14 und 15 der 

Richtlinie 2003/87/EG unter das EU-EHS fallen, soweit diese Wärme  a)

 innerhalb der Grenzen der Anlage zur Herstellung von Produkten, zur 

Erzeugung anderer als zur Stromerzeugung verwendeter mechanischer Energie, 

zur Heizung oder zur Kühlung, jedoch nicht zur Stromerzeugung, verbraucht 

wird oder 

b) an eine nicht unter das EU-EHS fallende Anlage oder andere 

Einrichtung, die keine Fernwärme erzeugt, exportiert wird, ausgenommen 

Exporte für die Stromerzeugung;“ 

b) Nummer 6 erhält folgende Fassung: 

 „6. ,Anlagenteil mit Brennstoff-Benchmark‘ nicht unter einen Anlagenteil mit 

Produkt-Benchmark fallende Inputs, Outputs und diesbezügliche Emissionen 
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im Zusammenhang mit der Erzeugung – durch Brennstoffverbrennung oder aus 

Strom mit dem Hauptzweck der Wärmeerzeugung – von nicht messbarer 

Wärme, die zur Herstellung von Produkten, zur Erzeugung anderer als zur 

Stromerzeugung verwendeter mechanischer Energie, zur Heizung oder zur 

Kühlung, jedoch nicht zur Stromerzeugung, verbraucht wird, einschließlich der 

Erzeugung von nicht messbarer Wärme durch Sicherheitsabfackelung;“ 

2. Artikel 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„ba) gegebenenfalls der Plan zur Klimaneutralität gemäß Artikel 10a Absatz 1 

Unterabsatz 5 und Artikel 10b Absatz 4 der Richtlinie 2003/87/EG;“ 

b) Buchstabe c erhält folgende Fassung:  

„c) ein Prüfbericht, der gemäß den nach Artikel 15 der Richtlinie 2003/87/EG 

erlassenen Durchführungsvorschriften zum Bezugsdatenbericht erstellt wurde.“ 

3. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6 

Ein Anlagenbetreiber, der einen Antrag auf kostenlose Zuteilung gemäß Artikel 10a 

der Richtlinie 2003/87/EG gestellt hat, überwacht die in Anhang IV dieser 

Verordnung aufgeführten zu erhebenden Daten auf der Grundlage eines Plans zur 

Überwachungsmethodik, der von der zuständigen Behörde genehmigt wurde.“ 

 

4. Artikel 10 wird wie folgt geändert:  

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Bei Anlagenteilen mit Produkt-Benchmark bestimmt der 

Anlagenbetreiber gegebenenfalls anhand von KN-Codes zweifelsfrei, ob der 

jeweilige Prozess der Herstellung der in Anhang I der Verordnung (EU) 

2023/956 des Europäischen Parlaments und des Rates* aufgeführten Waren 

dient, und weist dies der zuständigen Behörde nach. 

___________________ 

* Verordnung (EU) 2023/956 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. Mai 2023 zur Schaffung eines CO2-Grenzausgleichssystems (ABl. L 130 

vom 16.5.2023, S. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Bei Anlagenteilen mit Wärme-Benchmark, Anlagenteilen mit Brennstoff-

Benchmark und Anlagenteilen mit Prozessemissionen bestimmt der 

Anlagenbetreiber anhand von NACE- oder PRODCOM-Codes zweifelsfrei, ob 

der jeweilige Prozess einen Sektor oder einen Teilsektor betrifft, bei dem 

davon ausgegangen wird, dass ein gemäß Artikel 10b Absatz 5 der Richtlinie 

2003/87/EG ermitteltes Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen besteht. 

Ferner unterscheidet der Anlagenbetreiber die Menge messbarer Wärme, die 

für Fernwärmezwecke exportiert wird, von der messbaren Wärme, die keinem 

Sektor oder Teilsektor dient, bei dem davon ausgegangen wird, dass ein gemäß 

Artikel 10b Absatz 5 der Richtlinie 2003/87/EG ermitteltes Risiko der 

Verlagerung von CO2-Emissionen besteht. 
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Außerdem bestimmt der Anlagenbetreiber anhand von KN-Codes zweifelsfrei, 

ob der jeweilige Prozess der Herstellung der in Anhang I der Verordnung (EU) 

2023/956 aufgeführten Waren dient, und weist dies der zuständigen Behörde 

nach.“ 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Hat eine EU-EHS-Anlage messbare Wärme erzeugt und an eine nicht unter 

das EU-EHS fallende Anlage oder andere Einrichtung exportiert, so geht der 

Anlagenbetreiber davon aus, dass der maßgebliche Wärmeprozess des 

Anlagenteils mit Wärme-Benchmark keinen Sektor oder Teilsektor betrifft, bei 

dem davon ausgegangen wird, dass ein gemäß Artikel 10b Absatz 5 der 

Richtlinie 2003/87/EG ermitteltes Risiko der Verlagerung von CO2-

Emissionen besteht, es sei denn, der zuständigen Behörde wurde durch den 

Anlagenbetreiber nachgewiesen, dass die messbare Wärme in einem Sektor 

oder Teilsektor verbraucht wird, bei dem davon ausgegangen wird, dass ein 

gemäß Artikel 10b Absatz 5 der Richtlinie 2003/87/EG ermitteltes Risiko der 

Verlagerung von CO2-Emissionen besteht.“ 

ii) Folgender Unterabsatz 3 wird angefügt: 

„Hat eine EU-EHS-Anlage messbare Wärme erzeugt und an eine nicht unter 

das EU-EHS fallende Anlage oder andere Einrichtung exportiert, so legt der 

Anlagenbetreiber zudem Nachweise über die Menge der messbaren Wärme 

vor, die zur Herstellung der in Anhang I der Verordnung (EU) 2023/956 

aufgeführten Waren verwendet wurde. Weist der Anlagenbetreiber dies der 

zuständigen Behörde nicht nach, so wird davon ausgegangen, dass diese 

Wärme zur Herstellung von in Anhang I der genannten Verordnung 

aufgeführten Waren verwendet wurde.“ 

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe d erhält folgende Fassung:  

„d) für die gesamte messbare Wärme, die durch Anlagenteile erzeugt, 

importiert oder exportiert wurde, wird aufgezeichnet, ob die messbare 

Wärme innerhalb einer EU-EHS-Anlage erzeugt, aus anderen 

Wärmeerzeugungsverfahren importiert, aus anderen nicht unter das EU-

EHS fallenden Einrichtungen importiert oder aus EU-EHS-Anlagen, die 

nur für die Zwecke der Artikel 14 und 15 der Richtlinie 2003/87/EG 

unter das EU-EHS fallen, importiert wurde;“  

ii) Buchstabe f wird gestrichen.  

iii) Buchstabe j erhält folgende Fassung:  

„j) Produkte eines Produktionsprozesses, die in denselben 

Produktionsprozess zurückgeführt werden, werden zur Vermeidung von 

Doppelzählungen gemäß den in Anhang I aufgeführten 

Produktdefinitionen von den jährlichen Aktivitätsraten abgezogen;“  

iv) Buchstabe k wird gestrichen.  

5. Artikel 14 wird wie folgt geändert:  
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a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:   

„(1) In dem Verzeichnis gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie 

2003/87/EG, das der Kommission unter Verwendung einer von ihr zur 

Verfügung gestellten elektronischen Vorlage übermittelt wird, sind alle EU-

EHS-Anlagen, einschließlich Anlagen, die nur für die Zwecke der Artikel 14 

und 15 der Richtlinie unter das EU-EHS fallen, kleine Anlagen, die gemäß 

Artikel 27 und 27a der Richtlinie aus dem EU-EHS ausgeschlossen werden 

können, sowie Anlagen, die gemäß Artikel 24 der Richtlinie in das EU-EHS 

einbezogen werden, aufgeführt.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Angaben zur Identifizierung der Anlage und ihrer Grenzen in Form 

des Kenncodes der Anlage im Unionsregister;“ 

ii) Die folgenden Buchstaben werden eingefügt:   

„da) gegebenenfalls die Bewertung der zuständigen Behörde in 

Bezug auf die Kürzung der kostenlosen Zuteilung um 20 % gemäß 

Artikel 22a und Artikel 22b Absatz 1;  

db) gegebenenfalls die Erfüllung der Bedingungen im 

Zusammenhang mit der zusätzlichen kostenlosen Zuteilung von 30 % 

gemäß Artikel 22b Absatz 3;“ 

iii) Buchstabe e erhält folgende Fassung:   

„e) für jeden Anlagenteil Angaben dazu, ob er einen Sektor oder 

Teilsektor betrifft, bei dem davon ausgegangen wird, dass ein gemäß 

Artikel 10b Absatz 5 der Richtlinie 2003/87/EG ermitteltes Risiko einer 

Verlagerung von CO2-Emissionen besteht, gegebenenfalls einschließlich 

der PRODCOM-Codes der hergestellten Produkte;“ 

iv) Folgender Buchstabe wird eingefügt:  

„ea) für jeden Anlagenteil Angaben dazu, ob die hergestellten Waren 

in Anhang I der Verordnung (EU) 2023/956 aufgeführt sind, 

gegebenenfalls unter Verwendung der KN-Codes dieser hergestellten 

Waren;“ 

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Nach Übermittlung der vorläufigen jährlichen Mengen kostenlos 

zuzuteilender Zertifikate für den betreffenden Zuteilungszeitraum legt die 

Kommission gegebenenfalls den Faktor gemäß Artikel 10a Absatz 5 der 

Richtlinie 2003/87/EG fest, indem sie die Summe der vorläufigen jährlichen 

Mengen der kostenlosen Zertifikate, die in dem betreffenden 

Zuteilungszeitraum unter Anwendung der Faktoren gemäß Anhang V dieser 

Verordnung Anlagen in jedem Jahr zuzuteilen sind, mit der jährlichen Menge 

der Zertifikate vergleicht, die gemäß Artikel 10a Absätze 5 und 5a der 

Richtlinie 2003/87/EG für Anlagen berechnet wird, wobei der maßgebliche 

Anteil der jährlich unionsweit vergebenen Gesamtmenge gemäß Artikel 10 

Absatz 1 und Artikel 10a Absatz 5 der Richtlinie 2003/87/EG sowie die 

Ausnahme gemäß Artikel 16 Absatz 8 Unterabsatz 2 der vorliegenden 

Verordnung für die effizientesten 10 % der Anlagenteile berücksichtigt 

werden. Bei der Festlegung werden gegebenenfalls Einbeziehungen gemäß 
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Artikel 24 der Richtlinie 2003/87/EG und Ausschlüsse gemäß Artikel 27 und 

27a der Richtlinie berücksichtigt.“ 

d) Absatz 8 erhält folgende Fassung:  

„(8) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission die gemäß Artikel 4 Absatz 2 

erhaltenen Berichte und Pläne auf Verlangen zur Verfügung.“ 

e) Folgender Absatz wird angefügt:  

„(9) Die Mitgliedstaaten stellen die ordnungsgemäße Rückübertragung von den 

Anlagenbetreibern zugeteilten überschüssigen Zertifikaten sicher. Wenn ein 

Anlagenbetreiber die überschüssigen Zertifikate nicht rücküberträgt, fordert die 

zuständige Behörde den Verwalter des nationalen Registers auf, die Menge der 

überschüssigen Zertifikate von der Menge der dem Anlagenbetreiber 

zuzuteilenden Zertifikate abzuziehen. Die Mitgliedstaaten unterrichten die 

Kommission über solche Aufforderungen.“ 

6. Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten bewerten die gemäß Artikel 4 Absatz 2 

eingereichten Bezugsdatenberichte und Prüfberichte, um die Konformität mit 

den Anforderungen dieser Verordnung zu gewährleisten. Die zuständige 

Behörde stellt gegebenenfalls sicher, dass die Anlagenbetreiber 

Nichtkonformitäten oder Fehler berichtigen, die sich auf die Festlegung der 

historischen Aktivitätsraten auswirken. Die zuständige Behörde kann 

Anlagenbetreiber auffordern, zusätzlich zu den zur Verfügung zu stellenden 

Informationen und Unterlagen gemäß Artikel 4 Absatz 2 weitere Daten zu 

übermitteln.“ 

b) Die Absätze 3 bis 8 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Die produktbezogene historische Aktivitätsrate ist für jedes Produkt, 

für das gemäß Anhang I eine Produkt-Benchmark festgesetzt wurde, der 

Medianwert der historischen Produktion dieses Produktes in der betreffenden 

Anlage in jedem Jahr des Bezugszeitraums. 

(4) Die wärmebezogene historische Aktivitätsrate ist der als Terajoule/Jahr 

angegebene Medianwert des historischen jährlichen Imports messbarer Nettowärme 

aus einer EU-EHS-Anlage, ausgenommen Anlagen, die nur für die Zwecke der 

Artikel 14 und 15 der Richtlinie 2003/87/EG unter das EU-EHS fallen, und/oder der 

Erzeugung messbarer Nettowärme während des Bezugszeitraums, soweit diese 

Wärme innerhalb der Anlagengrenzen für die Herstellung von Produkten, für die 

Erzeugung anderer als zur Stromerzeugung verwendeter mechanischer Energie, zur 

Heizung oder zur Kühlung, jedoch nicht zur Stromerzeugung, verbraucht oder an 

nicht unter das EU-EHS fallende Anlagen oder eine andere Einrichtung, jedoch nicht 

zur Stromerzeugung, exportiert wird. 

Die fernwärmebezogene historische Aktivitätsrate ist der als Terajoule/Jahr 

angegebene Medianwert des historischen jährlichen Imports messbarer Wärme aus 

einer EU-EHS-Anlage, ausgenommen EU-EHS-Anlagen, die nur für die Zwecke der 

Artikel 14 und 15 der Richtlinie 2003/87/EG unter das EU-EHS fallen, und/oder der 

Erzeugung messbarer Wärme während des Bezugszeitraums, soweit diese Wärme für 

Fernwärmezwecke exportiert wird. 
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(5) Die brennstoffbezogene historische Aktivitätsrate ist der als Terajoule/Jahr 

angegebene Medianwert des historischen jährlichen Verbrauchs an Energie mit dem 

Hauptzweck der Erzeugung nicht messbarer Wärme während des Bezugszeitraums, 

die für die Herstellung von Produkten, für die Erzeugung anderer als zur 

Stromerzeugung verwendeter mechanischer Energie, zur Heizung oder zur Kühlung, 

jedoch nicht zur Stromerzeugung, verbraucht wird, einschließlich der Erzeugung 

nicht messbarer Wärme durch Sicherheitsabfackelung. 

(6) Bei Prozessemissionen, die während des Bezugszeitraums im Zusammenhang 

mit der Herstellung von Produkten in der betreffenden Anlage entstehen, bezieht sich 

die prozessbezogene historische Aktivitätsrate auf den als Tonnen CO2-Äquivalent 

angegebenen Medianwert der historischen jährlichen Prozessemissionen. 

(7) Zur Bestimmung der Medianwerte gemäß den Absätzen 3 bis 6 werden nur die 

Kalenderjahre berücksichtigt, in denen die Anlage mindestens einen Tag lang in 

Betrieb war. 

War ein Anlagenteil während des maßgeblichen Bezugszeitraums weniger als zwei 

Kalenderjahre in Betrieb, so ist die historische Aktivitätsrate die Aktivitätsrate des 

ersten Kalenderjahres des Betriebs nach dem Kalenderjahr, in dem der 

Normalbetrieb des Anlagenteils aufgenommen wurde. 

War ein Anlagenteil während des Bezugszeitraums weniger als ein Kalenderjahr 

nach Aufnahme des Normalbetriebs in Betrieb, so wird die historische Aktivitätsrate 

bestimmt, wenn der Bericht über die Aktivitätsrate für das erste Kalenderjahr nach 

dem Kalenderjahr, in dem der Normalbetrieb aufgenommen wurde, eingereicht wird. 

(8) Abweichend von Absatz 3 bestimmen die Mitgliedstaaten die produktbezogene 

historische Aktivitätsrate für Produkte, auf die die Produkt-Benchmarks gemäß 

Anhang III Anwendung finden, auf Basis des Medianwerts der historischen 

Jahresproduktion nach den im selben Anhang festgelegten Formeln.“ 

7. Artikel 16 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Hat der Betreiber einer Bestandsanlage einen gültigen Antrag auf 

kostenlose Zuteilung gemäß Artikel 4 gestellt, so berechnet der betreffende 

Mitgliedstaat auf der Grundlage der gemäß Artikel 14 erhobenen Daten für 

jedes Jahr die Zahl der Emissionszertifikate, die ab dem Jahr 2021 für den 

ersten Zuteilungszeitraum und anschließend alle fünf Jahre kostenlos 

zuzuteilen ist.  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe d erhält folgende Fassung:  

„d) für Anlagenteile mit Brennstoff-Benchmark dem gemäß Artikel 10a 

Absatz 2 der Richtlinie 2003/87/EG festgelegten Wert der Brennstoff-

Benchmark für den maßgeblichen Fünfjahreszeitraum, multipliziert mit 

der brennstoffbezogenen historischen Aktivitätsrate für die verbrauchte 

Energie, entsprechen muss;“  

ii) Buchstabe e erhält folgende Fassung:  

„e) für Anlagenteile mit Prozessemissionen der prozessbezogenen 

historischen Aktivitätsrate, multipliziert mit 0,97 für die Jahre bis 
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31. Dezember 2027 bzw. mit 0,91 für die Jahre ab 2028, entsprechen 

muss.“  

c) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:  

„Zum Zwecke des Artikels 10b Absatz 4 der Richtlinie 2003/87/EG werden 

auf die vorläufige jährliche Zahl kostenlos zuzuteilender Emissionszertifikate, 

die für jeden Anlagenteil gemäß Absatz 2 dieses Artikels für das betreffende 

Jahr bestimmt werden, die in Anhang V dieser Verordnung festgelegten 

Faktoren angewandt, soweit die in diesen Anlagenteilen stattfindenden 

Prozesse Sektoren oder Teilsektoren betreffen, bei denen davon ausgegangen 

wird, dass kein gemäß Artikel 10b Absatz 5 der Richtlinie 2003/87/EG 

ermitteltes Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen besteht.“  

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4) Betreffen die in den Anlagenteilen gemäß Absatz 2 stattfindenden 

Prozesse Sektoren oder Teilsektoren, bei denen davon ausgegangen wird, dass 

ein gemäß Artikel 10b Absatz 5 der Richtlinie 2003/87/EG ermitteltes Risiko 

der Verlagerung von CO2-Emissionen besteht, so ist der Faktor 1 

anzuwenden.“  

e) Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(4a) Dienen die in den Anlagenteilen gemäß Absatz 2 stattfindenden Prozesse 

der Herstellung der in Anhang I der Verordnung (EU) 2023/956 aufgeführten 

Waren, so wird die vorläufige jährliche Zahl kostenlos zuzuteilender 

Emissionszertifikate, die für jeden Anlagenteil gemäß Absatz 2 für das 

betreffende Jahr bestimmt wird, mit dem entsprechenden CBAM-Faktor 

gemäß Artikel 10a Absatz 1a Unterabsatz 2 der Richtlinie 2003/87/EG 

multipliziert.“  

f) Absatz 8 erhält folgende Fassung:  

„Die endgültige jährliche Menge der jeder Bestandsanlage kostenlos 

zuzuteilenden Emissionszertifikate entspricht der vorläufigen jährlichen Menge 

der Emissionszertifikate, die jeder Anlage nach dem Verfahren von Absatz 6 

des vorliegenden Artikels kostenlos zuzuteilen sind, multipliziert mit dem 

gemäß Artikel 14 Absatz 6 dieser Verordnung festgelegten Faktor.  

Abweichend von Unterabsatz 1 entspricht die endgültige jährliche Menge der 

kostenlos zuzuteilenden Emissionszertifikate 100 % der vorläufigen jährlichen 

Menge der Emissionszertifikate, die jeder Anlage kostenlos zuzuteilen sind, 

wenn auf deren Anlagenteile mit Treibhausgasemissionswerten, die für die 

relevanten Benchmarks in dem in Artikel 10a Absatz 2 Unterabsatz 3 

Buchstabe c der Richtlinie 2003/87/EG genannten Zeitraum unter dem 

Durchschnitt der effizientesten 10 % der Anlagenteile liegen, mehr als 60 % 

der vorläufigen jährlichen Menge der dieser Anlage kostenlos zuzuteilenden 

Emissionszertifikate entfallen.“  

8. In Artikel 17 erhalten die Buchstaben a bis f folgende Fassung: 

a) „Die produktbezogene historische Aktivitätsrate entspricht bei jedem Produkt, 

für das gemäß Anhang I dieser Verordnung oder gemäß Artikel 24 der 

Richtlinie 2003/87/EG eine Produkt-Benchmark festgesetzt wurde, der im 

ersten Kalenderjahr nach dem Kalenderjahr der Aufnahme des Normalbetriebs 
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ermittelten Aktivitätsrate für die Herstellung dieses Produktes in dem 

betreffenden Anlagenteil. 

b) Die wärmebezogene historische Aktivitätsrate entspricht der im ersten 

Kalenderjahr nach dem Kalenderjahr der Aufnahme des Normalbetriebs 

ermittelten Aktivitätsrate für den Import messbarer Wärme aus einer EU-EHS-

Anlage, ausgenommen Anlagen, die nur für die Zwecke der Artikel 14 und 15 

der Richtlinie 2003/87/EG unter das EU-EHS fallen, und/oder die Erzeugung 

messbarer Wärme, die innerhalb der Anlagengrenzen für die Herstellung von 

Produkten, die Erzeugung anderer als zur Stromerzeugung verwendeter 

mechanischer Energie, zur Heizung oder zur Kühlung, jedoch nicht zur 

Stromerzeugung, verbraucht oder die an eine nicht unter das EU-EHS fallende 

Anlage oder andere Einrichtung, jedoch nicht zur Stromerzeugung, exportiert 

wird. 

c) Die fernwärmebezogene historische Aktivitätsrate entspricht der im ersten 

Kalenderjahr nach dem Kalenderjahr der Aufnahme des Normalbetriebs 

ermittelten Aktivitätsrate für den Import messbarer Wärme aus einer EU-EHS-

Anlage, ausgenommen Anlagen, die nur für die Zwecke der Artikel 14 und 15 

der Richtlinie 2003/87/EG unter das EU-EHS fallen, und/oder für die 

Erzeugung messbarer Wärme, die für Fernwärmezwecke exportiert wird. 

d) Die brennstoffbezogene historische Aktivitätsrate entspricht der im ersten 

Kalenderjahr nach dem Kalenderjahr der Aufnahme des Normalbetriebs 

ermittelten Aktivitätsrate für den Verbrauch von Energie mit dem Hauptzweck 

der Erzeugung nicht messbarer Wärme, die für die Herstellung von Produkten, 

die Erzeugung anderer als zur Stromerzeugung verwendeter mechanischer 

Energie, zur Heizung oder zur Kühlung der betreffenden Anlage, jedoch nicht 

zur Stromerzeugung, verbraucht wird, einschließlich der Erzeugung nicht 

messbarer Wärme durch Sicherheitsabfackelung. 

e) Die prozessemissionsbezogene Aktivitätsrate entspricht der im ersten 

Kalenderjahr nach dem Kalenderjahr der Aufnahme des Normalbetriebs 

ermittelten Aktivitätsrate der Prozesseinheit für die Produktion von 

Prozessemissionen. 

f) Abweichend von Buchstabe a entspricht die produktbezogene historische 

Aktivitätsrate für Produkte, auf die die Produkt-Benchmarks gemäß Anhang III 

Anwendung finden, der im ersten Kalenderjahr nach dem Kalenderjahr der 

Aufnahme des Normalbetriebs ermittelten Aktivitätsrate des betreffenden 

Anlagenteils für die Herstellung dieses Produkts nach den im selben Anhang 

festgelegten Formeln.“ 

9. Artikel 18 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Unterabsatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung:  

„b) Für jeden Anlagenteil mit Prozessemissionen entspricht die vorläufige 

jährliche Zahl der für ein gegebenes Jahr kostenlos zuzuteilenden 

Emissionszertifikate der prozessbezogenen historischen Aktivitätsrate, 

multipliziert mit 0,97 für die Jahre bis 31. Dezember 2027 bzw. mit 0,91 für 

die Jahre ab 2028.“ 

b) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  
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„Für die Berechnung der vorläufigen jährlichen Zahl der kostenlos 

zuzuteilenden Emissionszertifikate für neue Marktteilnehmer gelten Artikel 16 

Absätze 3, 4, 4a, 5 und 7 sinngemäß.“ 

10. Die Artikel 19, 20 und 21 erhalten folgende Fassung:  

„Artikel 19 

Zuteilung für Steamcracken 

Abweichend von Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a 

entspricht die vorläufige jährliche Zahl der Emissionszertifikate, die einem Anlagenteil mit 

Produkt-Benchmark für die Herstellung chemischer Wertprodukte (CWP) kostenlos 

zuzuteilen sind, dem mit der gemäß Anhang III bestimmten historischen Aktivitätsrate 

multiplizierten Wert der Produkt-Benchmark für das Steamcracken für den betreffenden 

Zuteilungszeitraum. Dem Ergebnis dieser Berechnung hinzuzurechnen sind 1,78 Tonnen CO2 

je Tonne Wasserstoff, multipliziert mit dem Medianwert der in Tonnen Wasserstoff 

angegebenen historischen Produktion von Wasserstoff aus zusätzlichen Einsatzstoffen, 

0,24 Tonnen CO2 je Tonne Ethen, multipliziert mit dem Medianwert der in Tonnen Ethen 

angegebenen historischen Produktion von Ethen aus zusätzlichen Einsatzstoffen, und 

0,16 Tonnen CO2 je Tonne CWP, multipliziert mit dem Medianwert der in Tonnen CWP 

angegebenen historischen Produktion anderer chemischer Wertprodukte als Wasserstoff und 

Ethen aus zusätzlichen Einsatzstoffen. 

Artikel 20 

Zuteilung für Vinylchlorid-Monomer 

Abweichend von Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a 

entspricht die vorläufige jährliche Zahl der Emissionszertifikate, die einem Anlagenteil für die 

Herstellung von Vinylchlorid-Monomer (VCM) kostenlos zuzuteilen sind, dem mit der 

historischen Aktivitätsrate der in Tonnen angegebenen VCM-Produktion multiplizierten Wert 

der VCM-Benchmark für den betreffenden Zuteilungszeitraum, multipliziert mit dem 

Quotienten aus den in Tonnen CO2-Äquivalent angegebenen Direktemissionen aus der VCM-

Herstellung, einschließlich der Emissionen aus dem Nettowärmeimport, berechnet auf Basis 

des in Terajoule angegebenen historischen Nettowärmeimports, multipliziert mit dem Wert 

der Wärme-Benchmark für den betreffenden Zuteilungszeitraum, während des 

Bezugszeitraums gemäß Artikel 15 Absatz 2 oder gegebenenfalls des ersten Kalenderjahres 

nach dem Kalenderjahr der Aufnahme des Normalbetriebs gemäß Artikel 17 Buchstabe a, und 

der Summe dieser Direktemissionen und der in Tonnen CO2-Äquivalent angegebenen, auf 

Basis des in Terajoule angegebenen historischen Wärmeverbrauchs aus der 

Wasserstoffverbrennung berechneten wasserstoffbezogenen Emissionen aus der VCM-

Herstellung während des Bezugszeitraums gemäß Artikel 15 Absatz 2 oder gegebenenfalls 

des ersten Kalenderjahres nach dem Kalenderjahr der Aufnahme des Normalbetriebs gemäß 

Artikel 17 Buchstabe a, multipliziert mit dem Wert der Wärme-Benchmark für den 

betreffenden Zuteilungszeitraum. 

Artikel 21 

Wärmeflüsse zwischen Anlagen 

Umfasst ein Anlagenteil mit Produkt-Benchmark aus einer nicht unter das EU-EHS fallenden 

Anlage oder anderen Einrichtung oder aus einer nur für die Zwecke der Artikel 14 und 15 der 

Richtlinie 2003/87/EG unter das EU-EHS fallenden Anlage oder Einrichtung importierte 

messbare Wärme, wird die gemäß Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe a oder gegebenenfalls 

Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a bestimmte vorläufige jährliche Zahl der dem betreffenden 
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Anlagenteil mit Produkt-Benchmark kostenlos zuzuteilenden Emissionszertifikate um die 

Wärmemenge gekürzt, die in dem betreffenden Jahr aus einer nicht unter das EU-EHS 

fallenden Anlage oder anderen Einrichtung oder aus einer nur für die Zwecke der Artikel 14 

und 15 der Richtlinie 2003/87/EG unter das EU-EHS fallenden Anlage oder Einrichtung 

historisch importiert wurde, multipliziert mit dem Wert der Wärme-Benchmark für messbare 

Wärme für den betreffenden Zuteilungszeitraum.“ 

11. Artikel 22 wird aufgehoben.  

12. Die folgenden Artikel werden eingefügt:  

„Artikel 22a 

Konditionalität für die kostenlose Zuteilung im Zusammenhang mit Maßnahmen 

zur Verbesserung der Energieeffizienz 

(1) Die gemäß Artikel 16 Absatz 8 der vorliegenden Verordnung bestimmte endgültige 

jährliche Menge der Emissionszertifikate, die einer in Artikel 10a Absatz 1 Unterabsatz 3 der 

Richtlinie 2003/87/EG genannten Anlage kostenlos zuzuteilen sind, wird gemäß Artikel 10a 

Absatz 1 der Richtlinie um 20 % gekürzt, wenn der Betreiber der zuständigen Behörde nicht 

nachweisen kann, dass alle Empfehlungen im Rahmen von Artikel 8 der Richtlinie 

2012/27/EU* umgesetzt wurden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 erfolgt keine Kürzung, wenn der Anlagenbetreiber der 

zuständigen Behörde nachweisen kann, dass eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Die Amortisationszeit für die betreffenden sich aus einer Empfehlung 

ergebenden Investitionen überschreitet drei Jahre;  

b) die Investitionskosten für die Umsetzung einer Empfehlung überschreiten 

einen der folgenden Schwellenwerte: 

i) 5 % des Jahresumsatzes der Anlage oder 25 % des Gewinns der Anlage, 

berechnet auf der Grundlage der entsprechenden Jahresdurchschnitte der drei 

Kalenderjahre vor dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf kostenlose 

Zuteilung gemäß Artikel 4, 

ii) 50 % des durchschnittlichen jährlichen wirtschaftlichen Gegenwerts der 

Menge, die gemäß Unterabsatz 1 von der endgültigen jährlichen Menge der gemäß 

Artikel 16 Absatz 8 kostenlos zuzuteilenden Emissionszertifikate abgezogen 

wurde, berechnet auf Basis des Durchschnittspreises der Zertifikate auf der 

gemeinsamen Auktionsplattform im betreffenden Kalenderjahr vor der 

Antragstellung gemäß Artikel 4 Absatz 2;  

c) während oder nach dem betreffenden Bezugszeitraum wurden andere 

Maßnahmen umgesetzt, die zu Verringerungen der Treibhausgasemissionen in der 

Anlage führen und die den im Rahmen des Energieauditberichts oder des zertifizierten 

Energiemanagementsystems gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2012/27/EU empfohlenen 

Maßnahmen gleichwertig sind;  

d) die Umsetzung der Empfehlungen würde nicht zu Energieeinsparungen 

innerhalb der Systemgrenzen des in der Anlage durchgeführten industriellen Prozesses 

führen;  

e) die anlagenspezifischen Betriebsbedingungen, einschließlich geplanter oder 

ungeplanter Wartungszeiten, auf deren Grundlage die unter Buchstabe a genannte 

Amortisationszeit festgelegt wurde, sind noch nicht gegeben;  
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f) in den ersten vier Jahren des betreffenden Bezugszeitraums wurden keine 

Empfehlungen im Rahmen des Auditberichts oder zertifizierten 

Energiemanagementsystems abgegeben. 

(2) Der Anlagenbetreiber muss ein Verfahren für die Umsetzung von Empfehlungen 
und gegebenenfalls für den Nachweis, dass die in Absatz 1 genannten Bedingungen 
erfüllt sind, einführen, anwenden, dokumentieren und aufrechterhalten.  

(3) Die Prüfstelle überprüft im Rahmen der Prüfung des Bezugsdatenberichts gemäß Artikel 4 

Absatz 2, ob die in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Empfehlungen umgesetzt und 

gegebenenfalls ob die Bedingungen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 erfüllt sind. 

Gegebenenfalls überprüft die Prüfstelle im Rahmen der Prüfung des Berichts über die 

jährlichen Aktivitätsraten gemäß Artikel 7 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/2067**, 

ob die in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Empfehlungen umgesetzt und gegebenenfalls ob 

die Bedingungen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 erfüllt sind. 

(4) Die zuständige Behörde betrachtet die in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Empfehlungen 

nur dann als umgesetzt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Anlagenbetreiber weist nach, dass die Umsetzung dieser Empfehlungen 

abgeschlossen ist; 

b) die Prüfstelle hat den unter Buchstabe a genannten Abschluss gemäß Absatz 3 

bestätigt. 

Artikel 22b 

Konditionalität für die kostenlose Zuteilung im Zusammenhang mit Plänen zur 

Klimaneutralität 

(1) Für die Zwecke von Artikel 10a Absatz 1 Unterabsatz 5 der Richtlinie 2003/87/EG wird 

die gemäß Artikel 16 Absatz 8 der vorliegenden Verordnung bestimmte endgültige jährliche 

Zahl der kostenlos zuzuteilenden Emissionszertifikate für eine Anlage mit Anlagenteilen mit 

Produkt-Benchmark um 20 % gekürzt, wenn die Treibhausgasemissionswerte mindestens 

eines dieser Anlagenteile 2016 und 2017 über dem 80. Perzentil der Emissionswerte für die 

einschlägigen Produkt-Benchmarks lagen.  

Abweichend von Unterabsatz 1 erfolgt keine Kürzung, wenn die folgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) Der Betreiber einer Anlage gemäß Unterabsatz 1 hat der zuständigen Behörde 

für seine unter die Richtlinie 2003/87/EG fallenden Tätigkeiten im Rahmen des 

Antrags auf kostenlose Zuteilung gemäß Artikel 4 der vorliegenden Verordnung bis 

zum 30. Mai 2024 bzw. bis zur einschlägigen Frist einen Plan zur Klimaneutralität 

vorgelegt;  

b) die Erreichung der Zielvorgaben und Etappenziele gemäß Artikel 10b Absatz 4 

Unterabsatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2003/87/EG wurde durch die Überprüfung 

gemäß Artikel 10b Absatz 4 Unterabsatz 4 der Richtlinie bestätigt;  

c) die zuständige Behörde hat Inhalt und Format des Plans zur Klimaneutralität 

gemäß Absatz 4 geprüft und für konform befunden. 

(2) Absatz 1 Unterabsatz 1 findet keine Anwendung, wenn auf den betreffenden Anlagenteil 

mit Produkt-Benchmark nicht mehr als 20 % der Summe der gemäß Artikel 16 Absätze 2 
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bis 5 berechneten vorläufigen jährlichen Zahlen der für den Zeitraum 2021 bis 2025 für alle 

Anlagenteile kostenlos zuzuteilenden Emissionszertifikate entfallen. 

(3) Für die Zwecke von Artikel 10b Absatz 4 Unterabsätze 2, 3 und 4 der Richtlinie 

2003/87/EG wird die gemäß Artikel 16 Absätze 2 und 3 der vorliegenden Verordnung 

berechnete vorläufige jährliche Zahl der einem Fernwärmeanlagenteil kostenlos zuzuteilenden 

Emissionszertifikate um 30 % der gemäß Artikel 16 Absatz 2 berechneten Zahl erhöht, wenn 

der Betreiber eines Fernwärmeanlagenteils einen Antrag gemäß Artikel 4 der vorliegenden 

Verordnung gestellt hat und wenn für den Zeitraum bis Ende 2025 bzw. für den Zeitraum von 

2026 bis 2030 alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Anlage oder das Fernwärmeunternehmen befindet sich in einem 

Mitgliedstaat, der die in Artikel 10b Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie 

2003/87/EG genannten Kriterien erfüllt und in Anhang VIII aufgeführt ist; 

b) der Anlagenbetreiber oder das Fernwärmeunternehmen hat im Einklang mit 

den Zwischenzielen und Etappenzielen, die im Plan zur Klimaneutralität zur 

Messung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Klimaneutralität bis zum 

31. Dezember 2025 und danach bis zum 31. Dezember jedes fünften Jahres 

vorgesehen sind, Investitionen in einem Umfang getätigt, der mindestens dem 

wirtschaftlichen Wert der zusätzlichen Zahl kostenloser Zertifikate für den Zeitraum 

von 2026 bis 2030 entspricht; 

c) durch die unter Buchstabe b genannten Investitionen werden die Emissionen 

vor 2030 erheblich reduziert; 

d) der Anlagenbetreiber oder das Fernwärmeunternehmen legt für seine unter die 

Richtlinie 2003/87/EG fallenden Tätigkeiten gemäß Artikel 4 Absatz 1 der 

vorliegenden Verordnung bis zum 30. Mai 2024 bzw. bis zur einschlägigen Frist 

einen Plan zur Klimaneutralität vor; 

e) die Erreichung der Zielvorgaben und Etappenziele gemäß Artikel 10b Absatz 4 

Unterabsatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2003/87/EG wird durch die Überprüfung 

gemäß Artikel 10b Absatz 4 Unterabsatz 4 der Richtlinie bestätigt;  

f) die zuständige Behörde hat Inhalt und Format des Plans zur Klimaneutralität 

gemäß Absatz 4 geprüft und für konform befunden. 

Für die Zwecke von Buchstabe b wird der wirtschaftliche Wert der zusätzlichen 30 % der 

Zertifikate bestimmt, indem die zusätzliche Zahl kostenloser Zertifikate im Zeitraum von 

2026 bis 2030 mit dem Durchschnittspreis der Zertifikate auf der gemeinsamen 

Auktionsplattform im Kalenderjahr vor dem Antrag gemäß Artikel 4 Absatz 2 sowie mit dem 

für die Anlage geltenden gemäß Artikel 14 Absatz 6 festgelegten Faktor multipliziert wird. 

Für die Zwecke von Buchstabe c gelten Emissionsreduktionen als erheblich, wenn die 

spezifischen Emissionen der Anlage oder des Fernwärmeunternehmens, ausgedrückt in 

Tonnen CO2 je Terajoule gelieferter Fernwärme, unter die durchschnittlichen spezifischen 

Emissionen während des betreffenden Bezugszeitraums mit einer Emissionsreduktionsrate 

gesenkt werden, die der Anwendung der linearen Kürzungsfaktoren gemäß Artikel 9 der 

Richtlinie 2003/87/EG entspricht, beginnend ab der Mitte des betreffenden Bezugszeitraums. 

(4) Die zuständige Behörde überprüft bis zum 30. September 2024, ob Inhalt und Format der 

Pläne zur Klimaneutralität gemäß den Absätzen 1 und 3 des vorliegenden Artikels den 

Vorgaben der Durchführungsverordnung (EU) 2023/2441 entsprechen.  
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Artikel 22c 

Nichtkumulierbarkeit der in den Artikeln 22a und 22b vorgesehenen Kürzung um 

20 % 

Die Kürzung um 20 % gemäß den Artikeln 22a und 22b wird auf eine Anlage im betreffenden 

Zuteilungszeitraum nur einmal angewandt.  

 

Artikel 22d 

Aktualisierung des Plans zur Klimaneutralität 

(1) Die Anlagenbetreiber bewerten in den im Plan zur Klimaneutralität gemäß Artikel 22b 

festgelegten Zeitabständen sowie bei Bedarf die Wirksamkeit des Plans zur Klimaneutralität 

hinsichtlich der Verringerung der Treibhausgasemissionen und treffen gegebenenfalls 

Abhilfemaßnahmen, um sicherzustellen, dass die Etappenziele und Zielvorgaben erreicht 

werden. Nur künftige Etappenziele und Zielvorgaben werden aktualisiert. 

(2) Wird der Plan zur Klimaneutralität in Bezug auf Etappenziele und Zielvorgaben 

aktualisiert, so legt der Anlagenbetreiber der zuständigen Behörde den aktualisierten Plan 

unverzüglich vor. 

 

Artikel 22e 

Veröffentlichung des Plans zur Klimaneutralität 

(1) Die zuständige Behörde veröffentlicht den gemäß Artikel 22b vorgelegten Plan zur 

Klimaneutralität.  

(2) Ist ein Anlagenbetreiber der Auffassung, dass der Plan zur Klimaneutralität wirtschaftlich 

sensible Elemente enthält, die bei Offenlegung seinen geschäftlichen Interessen schaden 

würden, so kann er die zuständige Behörde ersuchen, diese Elemente nicht zu veröffentlichen. 

Ist das Ersuchen gerechtfertigt, so veröffentlicht die zuständige Behörde den Plan zur 

Klimaneutralität ohne diese Elemente. 

_________________________ 

* Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 

2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU 

und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315 vom 

14.11.2012, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/2023-05-04). 

**  Durchführungsverordnung (EU) 2018/2067 der Kommission vom 19. Dezember 2018 

über die Prüfung von Daten und die Akkreditierung von Prüfstellen gemäß der 

Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 334 vom 

31.12.2018, S. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/2021-01-01).“ 

13. Artikel 23 Absatz 4 erhält folgende Fassung:   

„(4) Die Kommission erlässt einen Beschluss auf der Grundlage der eingegangenen 

Mitteilung, informiert die betreffende zuständige Behörde und nimmt gegebenenfalls 

Änderungen in dem gemäß Artikel 19 der Richtlinie 2003/87/EG eingerichteten 

Unionsregister und dem Transaktionsprotokoll gemäß Artikel 20 der genannten 

Richtlinie vor.“ 

14. Artikel 25 Absatz 4 wird gestrichen. 

15. Artikel 26 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung:  

„a) Die entsprechende Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen ist 

ausgelaufen oder wurde entzogen, einschließlich wenn die Anlage die 

Schwellenwerte der in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG aufgeführten 

Tätigkeiten nicht mehr erreicht.“ 

b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:   

„(2) Hat eine Anlage ihren Betrieb eingestellt, so vergibt der betreffende 

Mitgliedstaat für das restliche Kalenderjahr, das auf den Tag der 

Betriebseinstellung folgt, an diese Anlage keine Emissionszertifikate mehr. 

Solche Anpassungen werden anteilig vorgenommen.“ 

16. Anhang I wird gemäß Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert. 

17. Anhang III erhält die Fassung von Anhang II der vorliegenden Verordnung. 

18. Anhang IV wird gemäß Anhang III der vorliegenden Verordnung geändert. 

19. Anhang VI wird gemäß Anhang IV der vorliegenden Verordnung geändert. 

20. Anhang VII wird gemäß Anhang V der vorliegenden Verordnung geändert. 

21. Der Wortlaut von Anhang VI der vorliegenden Verordnung wird als Anhang VIII 

angefügt. 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. Sie gilt für Zuteilungen, die den Zeitraum ab dem 1. Januar 2024 betreffen.  

Jedoch gilt Artikel 1 Nummer 1, Nummer 4 Buchstaben a und b, Nummer 4 Buchstabe c 

Ziffer ii und Nummer 4 Buchstabe d Ziffern i, ii und iv sowie Nummern 6 und 7, 10 und 

11, 16 und 17 für Zuteilungen, die den Zeitraum ab dem 1. Januar 2026 betreffen, an neue 

Marktteilnehmer, deren Anträge bis zum 31. Dezember 2023 eingereicht wurden, sowie für 

Bestandsanlagen. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 30.1.2024 

 Für die Kommission 

 Die Präsidentin 

 Ursula VON DER LEYEN 
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